
Behörde

Landratsamt Straubing-Bogen
Straßenverkehrsbehörde
Leutnerstr. 15

94315 Straubing

PLZ Ort Datum

94315 Straubing, 15.03.2024
Sachbearbeiterin) Zimmer Nr

Frau Dervishi 26
Teleton (Durchwahl) Telefax

09421/973-557 09421/973-171
Nr JAZ (Bitte bei allen Zuschriften angeben ')

44 - 1402 - 8 2912

Erlaubnis
für die Durchführung einer Veranstaltung
auf öffentlichem Verkehrsgrund

Pfarrei Oberschneiding
Pfarrer-Handwercher-Platz 6
94363 Oberschneiding

Zum Antrag vom

07.03.2024
Streckenverlaufs- [x] Merkblatt ] Kostenrechnung
skizze

Gemäß 88 29 Abs. 2 und 44 Abs. 1 u. 3 der StVO in der neuesten Fassung w1rd die stets widerrufliche Erlaubnis zur Durchführung nach-
stehender Veranstaltung erteilt:
Name und Anschrift des Veranstalters

Kath. Pfarramt Oberschneiding, Pfarrer-Handwercher-Platz 6, 94363 Oberschneidingggt vertreten dureh

Pilgerführerin Christine Bayer, Großenpinning 29 a, 94363 Oberschneiding, Handy-Nr. 0151 /20505119
Pilgerführerin Gertraud Brunner, Meindling 11. 94363 Oberschneiding, Handy-Nr. 0176 / 767 42 517

Art der Veranstaltung

Fußwallfahrt von Taiding/Oberschneiding auf den Bogenberg
Zahl der vorauss teilnehmenden Personen Festwagen Fahrzeuge Pferde
Ca. 80
Beg1nn (Datum Unrzeit Ort) Ende (Datum. Unrzeit, Ort)

01.05.2024, um 6.30 Uhr in Taiding/Oberschneiding 01.05.2024 um 10.15 Uhr auf dem Bogenberg
Der Veranstalter hat den Bund/ den Freistaat Bayern' den Landkreis Straubing-Bogen. die betroffene(n) Gemeinde(n)
und alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltungauf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutma-
chung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass
ihrer Durchführung an den zu benützenden Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken
(Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberuhrt.
Der Veranstalter erklärt ferner. dass er und d1e Teilnehmer auf Schadensersatzansprüche gegen den Straßenbaulastträger verzichten,die durch die Beschaffenheit der be1 der Veranstaltung zu benützenden Straßen samt Zubehör verursacht sein können. Dem Veranstal-
ter ist bekannt. dass die Straßenbaulastträger und Erlaubnisbehörden keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen uneinge-schränkt benutzt werden können.

Die Aufrechterhaltung des öffentlichen Straßenverkehrs muss gewährleistet bleiben.

Die Auflagen und Bedingungen sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen auf Seite 2 und 3 sind (soweit zutreffend) zu beachten.

Bei der Veranstaltung ist die in der beigefügten Streckenverlaufs-Skizze eingezeichnete Wegstrecke einzuhalten.
Diese Skizze ist Bestandteil dieser Erlaubnis.

Bei der Veranstaltung Ist folgendeWegstrecke bzw. der Platz, auf dem der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch ge-nommen wird, einzuhalten.

Taiding - Niederschneiding - Ödhof - Niederast -SR22 bis B8 - Überquerung der B8 - Schambach -
Kreisstraße SR22 - Ainbrach - Rastplatz - Bogenberg ca. 10.15 Uhr
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Auflagen und Bedingungen

1. Der Veranstalter darf die vorgesehene Streckenfüh-
rung/ Fläche nur im Einvernehmen mit der Erlaubnis-
behörde ändern.

2. Die bei der Veranstaltung eingesetzten Ordner müssen
das 18. Lebensjahr vollendet haben und eindeutig als
solche erkennbar sein. Eine Kenntlichmachung nur in
Form einer Armbinde genügt diesem Erfordernis nicht.

3. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass ein Not-
dienstverkehr möglich ist.

4. a) Der Veranstalter hat für ausreichende Parkmög-
lichkeiten zu sorgen, die auch bei ungünstiger Wit-
terung befahren werden können. Diese sind zu be-
schildern und bei Dunkelheit auszuleuchten.
Pro 1000 zu erwartende Besucher sind Parkplätze
außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes für
mindestens 200 Fahrzeuge nachzuweisen.

b) Auf das Veranstaltungsgelände und die Parkplatz-
zufahrten hat der Veranstalter durch entsprechen-
de Schilder hinzuweisen. Durch Ordner und Park-
platzeinweiser ist sicherzustellen, dass die Veran-
staltungsteilnehmer und die Besucher die vorhan-
denen und ausgewiesenen Parkplätze auch zügig
anfahren können.

c) Zufahrten zum Veranstaltungsgelände sind für die
Durchfahrt der Polizei und Rettungsfahrzeuge frei-
zuhalten. Diese Straßenstücke dürfen keinesfalls
für parkende Fahrzeuge freigegeben werden. Die
Ordner sind entsprechend anzuweisen; Schilder
sind anzubringen.

5. Die Teilnehmer der Veranstaltung haben keine Son-
derrechte gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.
Weisungen der Polizei ist unverzüglich nachzukom-
men.

6. Dem Veranstalter stehen keine polizeilichen Befugnis-
se zu. Verkehrsregelung durch den Veranstalter ist
verboten.

7. Im Verlauf der Strecke sind an besonderen Gefahren-
stellen, insbesondere an Kreuzungen und Einmündun-
gen, zuverlässige und eindeutig kenntlich gemachte
Ordner nach Weisung der Polizei aufzustellen, welche
die Teilnehmer und andere Straßenbenutzer auf mög-
liche Gefahren aufmerksam zu machen haben.

8. Sofern bei der Veranstaltung Privatstraßen, -wege
oder -grundstücke in Anspruch genommen werden, ist
die Zustimmung der Verfügungsberechtigten einzuho-
len.

9. Ausreichende Sanitätshilfe ist sicherzustellen.

10. Nach Beendigung der Veranstaltung sind angebrachte
Zeichen und Markierungen unverzüglich zu entfernen.
Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass die Straßen
wieder in sauberen Zustand versetzt werden. Falls ei-
ne Umleitung des Verkehrs nötig war, ist diese unver-
züglich aufzuheben.

11.Der Umzug ist zügig abzuwickeln. Es sind Ordner in
ausreichender Zahl bereitzustellen. Die Ordner haben
den Anordnungen der zur Überwachung der Veranstal-
tung eingesetzten Polizeibeamten nachzukommen.
Polizeiliche Befugnisse stehen den Ordnern nicht zu.

12. Während des Umzuges ist durch Ordner die Zugstre-
cke abzusichern und sicherzustellen, dass keine Fahr-
zeuge auf die Zugstrecke aus den Seitenstraßen ein-
fahren können.

13.Die Teilnahme an der Veranstaltung entbindet
nicht von der Beachtung der Vorschriften der Stra-
ßenverkehrs-Ordnung. Den Veranstaltungsteilneh-
mern stehen bei der Inanspruchnahme öffentlicher
Straßen keine Sonderrechte zu. Teilnehmer, die
gegen die Vorschriften der StVO und etwaigen Wei-
sungen der Polizei verstoßen, sind von der weiteren
Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Die
Teilnehmer sind vor Beginn der Veranstaltung hierauf
besonders hinzuweisen

14. Der Veranstalter hat mit der zuständigen Polizei recht-
zeitig vor Beginn der Veranstaltung Verbindung aufzu-
nehmen. Die Polizei kann im Benehmen mit dem Ver-
anstalter die vorgesehene Strecke ändern, wenn es
die Sicherheit des Verkehrs oder sonstige besondere
Umstände erfordern. Den Anordnungen der Polizei ist
Folge zu leisten.

15. Der Veranstalter hat rechtzeitig vor Beginn der Veran-
staltung Auskunft darüber einzuholen, ob nach Ertei-
lung dieser Erlaubnis im Verlauf der Strecke Verkehrs-
sperren oder Baustellen eingerichtet wurden. Gegebe-
nenfalls sind mit Zustimmung der örtlich zuständigen
Straßenverkehrsbehörde Umleitungen festzulegen.

16.Die örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörden
können - soweit erforderlich - notwendige weitere
Anordnungen treffen. Sie können zusätzliche Bedin-
gungen und Auflagen festsetzen und im Benehmen mit
den zuständigen Stellen und dem Veranstalter die
Streckenführung ändern.

17. Die Polizei ist ermächtigt, die Veranstaltung zu unter-
brechen oder umzuleiten, wenn es die Verkehrslage
erfordert.

18.Die Kennzeichnung der Strecke darf nicht an den
amtlichen Verkehrszeichen angebracht werden.

19.Bei plötzlich auftretenden Beeinträchtigungen des
Verkehrs (z.B. Nebei, starker Regen. Verkehrsunfälle,
Hochwasser u.ä.) hat der Veranstalter die geeigneten
Maßnahmen zu treffen und ggf. die Veranstaltung
abzubrechen.

20. Weitere Bedingungen und Auflagen bleiben vorbehal-
ten.

21.Für ausreichenden Versicherungsschutz zur Deckung
von Ansprüchen hat der Veranstalter zu sorgen. Der
Veranstalter muss die erforderliche Veranstalterhaft-
pflicht abgeschlossen haben und sicherstellen, dass
die erforderlichen Haftpflichtversicherungen bestehen.
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Es werden zudem folgende Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs gem. $8 44 Abs.1, 45 Abs.1 und
3 StVO angeordnet:

1. Die Staatsstraße 2139 ist zwischen Bogenberg und Hofweinzier von ca. 19.04.24
bis voraussichtlich 03.05.24 wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Sperrung beginnt
bereits an der SR 22 Abzw. SR 12 bei Ainbrach. Die Wallfahrt ist auf dem neu er-
richteten Geh- und Radweg an der Xaver-Hafner-Brücke durchzuführen, sofern
dieser bis dann für den Verkehr freigegeben wird. In der Weiterführung ist der
Geh- und Radweg entlang der Firma Donautal bis zur Abzweigung nach Bogen-
berg ebenfalls frei.

2. Da bei Hofweinzier eine Ampel den Verkehr regelt, muss die begleitende Feuerwehr für
das Passieren des Einmündungsbereiches kurz den Verkehr sperren.

3. Das Überqueren der Bundesstraße B8 hat mit Absicherung durch die Feuerwehr Nie-
derschneiding zu erfolgen.

4. Ergänzend zu den auf Seite 1 und 2 der Erlaubnis angeführten Auflagen und Bedingun-
gen ist die Wallfahrt unter Beachtung der im beigefügten „Merkblatt für Pilgerführer" und
„Hinweise und Bitten an die Pilgerführer' aufgeführten zusätzlichen Verfahrensvorschrif-
ten abzuwickeln. Das Merkblatt ist Bestandteil dieser Erlaubnis.

5. Auf öffentlichen Straßen ist die Pilgergruppe nach hinten mit einem Fahrzeug der Feu-
erwehr mit eingeschaltetem Blaulicht abzusichern.
Nach vorne sind die Pilger durch ein vorausfahrendes Fahrzeug mit eingeschalteter
Warnblinkanlage abzusichern.

6. Die Teilnehmer der Wallfahrt haben die rechte Fahrbahnseite zu benutzen.
Außerdem sind genügend Personen (mindestens 25 %) mit Warnwesten auszustatten.

Hinweis:

Die von der Wegeführung betroffenen Baulastträger und die Polizeiinspektionen Bogen und Straubing
wurden von uns über die Durchführung der Wallfahrt informiert.

Der Veranstalter hat die Kosten des Erlaubnisverfahrens zu tragen. Für die Erteilung der Erlaubnis wird
aber aus Billigkt n keine Gebühr erhoben (8 20 VwKostG i.V. mit Art. 16 Abs. 2 KG)

2

Dervishi

In Abdruck

Polizeiinspektion Bogen
Polizeiinspektion Straubing
Gemeinde Oberschneiding
Gemeinde Straßkirchen
Stadt Bogen
Landkreis Straubing-Bogen, Tiefbauverwaltung

mit der Bitte um Kenntnisnahme und ggf. weitere Veranlassung entsprechend dem IMS vom
13.02.2003, Az. IC4-3612.27-1-Fe.
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Merkblatt für Pilgerführer

t. Kirchliche Veranstaltungen. die über das ortsübliche Maß hinausgehen (z. B. Walllahrten
oder kirchliche Veranstaltungen ähnlicher Größenordnung) sind spätestens 2 Monate vor
Beginn der örtlich zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde (Landratsamt oder kreisfreie
Stadt). in deren Zuständigkeitsbereich die Veranstaltung beginnen soll. mit dam beiliegenden
Vordruck anzuzeiger Dieser Vordruck gilt sowoh. als Anzeige als auch als Antrag auf Erlass
der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen (z. B. Aufstellen von Haltverbotsschildern
an den Sammelplätzen).

Die erstbetroffene Straßenverkehrsbehörde (= Ausgangsbehörde) verständigt alle am Weg
der Wailfahrt llegenden oder von 1hr betroffenen Straßenverkehrsbehörden, die die notwen-
digen verkehrsrechtlichen Anordnungen in eigener Zuständigkeit treffen. Zugleich wird die
Polizei von der Veranstaltung 1nformiert Der Pilgerführer erhält s1ne Eingangsbestätigung
über den gestellten Antrag/die Anzeige von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde.

Erhält der Pilgerführer nach Ablaut von drei Wochen nach Eingang der Anzeige keine
Nachricht, gilt die kirchliche Veranstaltung als erlaubt. Die Erhebung von Gebühren und
Auslagen für diese Erlaubnis durch die Straßenverkehrsbehörde bleibt dadurch unberührt.

Die Polizei w1rd der Pilgerleitung dann im Rahmen ihrer Zuständigkeit in ausreichendem Ma-
ße behilflich sein und auch die Verständigung der Polizeidienststellen entlang der Wallfahrts-
strecke übernehmen. Die Absicherung sol! auch durcn d1e Feuerwehr in der jeweiligen Ge-
meinde oder das Technische Hilfswerk übernommen werden.

2. Watlfahrergruppen müssen als geschlossener Verband deutlich erkennbar se1n (geschlossen
gehen. Tafel oder sonstiger Hinweis an der Spitze undoder am Schluss: rechte Fahrbahnsei-
te benutzen. möglichst nur in Dreierreihen gehen).

3. Geschlossene Verbände haben weder Vorracht noch Vorrang!"

4 Für geschlossene Verbänae (z. B. auch Wallfahrergruppen) gelten die gleichen Verkehrsre-
geln, Anordnungen und Verkehrszeichen, wie für Fahrzeuge. Das heißt, sie müssen z. B. mit
der Spitze des Zuges die Ampeln und Vorfahrtsschilder beachten.

5. Wailfahrergruppen, Prozessionen und andere geschlossene Verbände dürfen zwar nach den
Bestimmungen der Straßenverkehrs-Ordnung, wenn s1e als „geschlossen" erkennbar sind,
von anderen Verkehrsteilnehmern nicht unterbrochen werden Aut diesem Vorrecht sollte
aber nicht beharrt werden. Die Teilnehmer sind zu Beginn der Wallfahrt auf ihre eigene Ver-
antwortung 1m Straßenverkehr hinzuweisen und zur Vorsicht zu mahnen.

6. Soweit es die Zuglänge erfordert, müssen Zwischenräume für den übrigen Verkehr freigelas-
sen werden; in der Regel nach 200 m Zuglänge. Die Lücken dienen dem Überholen sowie für
den Querverkehr. Der Abstand zum nächsten Block richtet s1ch insbesondere nach der Ver-
kehrstage.

7. Tagsüber sollten die Wallfahrer am Zuganfang und am Zugende refleklierende Warnwesten
(z.B reinorange RAL 2005 oder sigralgeib nach EN 471) tragen. um für den nachfolgenden
und den Gegenverkehr rechtzeitig erkennbar zu sein. Wallfahrerzüge etc. müsgen während
der Dammerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, beleuchtet
sein. Nach vorne hat dies durch 2 weiße, nicht blendende Leuchten und nach h1nten durch 2
rote Leuchten oder 2 gelbe Blinklichter zu geschehen. Eine seitliche Beleuchtung w1rd emp
fohien
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10. Kinder- und Jugendgruppen müssen als selbstständige Pilgergruppen - soweit mögl1ch - die

Die Leuchten sind jeweils vom vorderen und hinteren linken und rechten Filügelmann auf der
dem Verkehr zugewandten Seite zu tragen. Dies gilt auch dann. wenn ein Fahrzeug zum
Schutz des Verbandes vorausfährt oder ihm folgt Gliedert sich ein Wallfahrerzug etc. in meh-
rere deutlich voneinander getrennte Einzelgruppen. so ist jede dieser Einzelgruppen auf die
vorgenannte Weise zu Sichern.

8. Jede Wallfahrergruppe muss einen Aufsichtstührenden haben. Er st für die Verkehrssicher-
heit und Beachtung der Verkehrsvorschriften 1n straf- und verkehrsrechtlicher Sicht verant-
wortlich. Er hat zuverlässige Hilfspersonen auszuwählen und diese zu Überwachen.

9 Begleitfahrzeuge haben die Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung zu beachten Sie be-
sitzen keinerlei Sonderrechte. Um andere Verkehrsteilnehmer auf die von einem Walifahrer-
zug ausgehenden möglichen Gefahren hinzuweisen. wird empfohlen, das Warnblinklicht ein-
zuschalten.

Gehwege benutzen.

11.Es ist darauf hinzuwirken. dass zu Fuß marschierende Verbände, die links abbiegen wollen,
sich nicht nach links einordnen, sondern bis zur Kreuzung oder Einmündung am rechten
Fahrbahnrand geführt werden.

Hinweise und Bitten an die Pilaerführer:

1 Achten Sie darauf und wirken Sie auf die Wallfahrergruppe ein. dass sich diese
geschlossen bewegt. Die Pol1ze: kann nur den geschlossenen Verband absichern. Allein
oder 1n kleineren Gruppen voraus oder hinterher gehende Pilger sind - vor allem bei Dunkel-
heit oder schlechter Sicht - erhöhten Verkehrsunfaligefahren ausgesetzt. Gehen Sie mög-
lichst nur bei Helligkeit und auf schwach frequentierten Straßen. Die Polizei ist Ihnen be
der Suche nach dem verkehrssichersten Weg behilflich Bei großen Wallfahrergruppen soll-
ten Sie auch mit Handzetteln auf d1e P1lger einwirken.

2 Bitte machen Sie sich 1n Ihrem eigenen Interesse mit der Straßenverkehrs-Ordnung vertraut
z.B.$27 StVO - Verhalten in Verbänden)!!

3 Bitte achten Sie darauf. dass d1e Verkehrstüchligkeit der Teilnehmer jederzeit gewährleistet
ist!

4. Sorgen Sie für eine ausreichende Anzahl von Sanitätern oder Rettungsfahrzeugen.

5 Begieitfahrzeuge sind auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken.

6 Sonstige Fahrzeuge (z. B. Abholer) sollen sich nicht im Bereich des Zuges aufhalten.

7. Suchen Sie s1ch zum Aufstellen des Wallfahrerzuges genügend große Aufstelltlächen aus.
Für eine notwendige Sperrung des übrigens Verkehrs benötigen Sie eine verkehrsrechtliche
Anordnung der zuständiger Verkehrsbehörde. die S1e mit Hilfe des beigefügten kombinierten
Anzeige-/Antragsvordrucks beantragen können.

8. Der Aufsichtsführende sollte während des gesamten Verlaufes erreichbar sein. Das Mitführen
eines Mobiltelefones wird empfohlen. Die Rufnummer 1st auf dem Anzeigevordruck gut es-
bar anzugeben.
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